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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1966

Norm

StVO §89 Abs2

Rechtssatz

Das Anbringen einer der WarnEV nicht entsprechenden Sturmlaterne (Ausstrahlung von rotem Licht auf der dem

Verkehr zugewendeten Seite in einem Bereich von einhundertachtzig Grad, von weißem Licht nach der Rückseite) an

der Bordwand eines auf der Fahrbahn abgestellten Lastkraftwagens, ist keine ordnungsgemäße Beleuchtung des

Fahrzeuges.
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